
V4193B 

Gesetz- und V erordnungshlatt 
der NordeJbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Nr.11 Kiel, den 1. Juni 1988 

Inhalt S e itc 

l. Gesetze. Rechtsverordnungen. Verwaltungs anordnungen

Ordnung über die Zweite Theologische Prütung in der .'\ordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche vom 12. \lai 1980
(GVOßl. S 155). 11. Januar 1983 (GVOBl S 29) i.d.F. \Dm 10. Mai 1988 83 

II. Bekanntmachungen

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Rahlstedt; Änderung der Satzung vom 17. Mai/1. September 1979 (G\"OBI. 1980 S. -+l) 87 

Berufung der Mitglieder des Kirchc11beamte11ausschusses 87 

Richtsätze a) für die Vergütung der nebenberuflichen Kirchenmusiker
b) für die Vergütung ein7c·lncr kirchcnrnusikalischcr Leistungen 87 

Einsegnung von Diakoninnen und Diakonen 87 

III. Stellenausschreibungenen 88 

IV. Personalnachrichten 91 

Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwa1tungsanordnungen 

Ordnung 

über die Zweite Theologische Prüfung 

in der Nordelbischen Fvangelisch-I.utherischen Kirche 
mm 12. Mai 1980 (GVOBL S. 155), 

11. Januar 1983 (GVOBI. S. 29)

i.d.F. vom 10. Mai 1988

Die Kirchcnkituni' hat aufgrund des -� 26 Pastorcnausbi1clungs
·esetz vom 8.10.1978 i.d.�. vom 14. l. 1984 (GVOBI S. 42) die

folgende Prüfungsordnung erlassen:

§ l

(1) Z\\l'Ck der Zweiten Theologischen Prüfung ist es, zu ermit
teln, ob der Kandidat die Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, die 
für den Dienst des Pastors erforderlich sind (§ 22 Pastorenausbil
dungsgesetz). 

(2) Die Zweite Theologische Prüfung besteht aus schriftlichen
und mündlichen Leistungsnachweisen. 

{3) Die Zulassung zum schriftlichen Teil der Zweiten Theologi
schen Prüfung erfolgt durch die Übernahme in den Vorbereitungs
dienst. 

(4) Die schriftlichen Arbeiten werden während der Ausbildung
angefertigt. Die mündliche Prüfung findet am Endt! der Ausbildung 
statt. 

§2

(1) Die Prüfungskommission wird für jede Prüfung vom Theolo
gischen Prüfungsamt berufen. Sie wird je nach Bedarf gebildet aus 
den Bischöfen, weiteren Theologen der Nordelbischen Evangelisch-

Lutherischen Kirche, hauptamtlichen und nebenamtlichen Fal·hclo 
zenten des Prediger- und Studienseminars und den Schu1mentoren. 

{2; Die l:\cruftmg clcrirnigcn Mitglieder 1.kr l'rufungskummission. 
die an der Beurteilung schriftlicher Prüfungsleistungen nach § 4 
Ab, 1. nicht ab,·r an der mlindlichcn Prüfung mitwirken. erfolgt 
dadurch. daß das Theologische Prüfungsamt den Auftrag erteilt, 
eine Beurkilung zu eVitcllen 

( l) Das Theologische Prüfungsamt bildet aus der Prüfungskom
rni,,ion für die mündliche Prüfung in dc1· crfordcrliclwn A11zahl 
Untc0rkommissionen und bestimmt den Vorsitzenden de, Prüfungs
kommission, seinen Stellvertreter sowie die Vorsitzenden der Unter
kommissionen. Die Unterkommissionen bestehen aus mindestens 
zwei Prüfern. 

(2) Leiter des Theologischen Prüfungsamtes ist der für das
Ausbildungswesen zuständige Bischof, ständiger Vertreter ist der 
Dezernent des Nordelbischen Kirchenamtes für das Ausbildungs
und Prüfungswesen. 

§4

(1) Foigende schriftliche Arbeiten sind vorzulegen:

a) Ein Predigtentwurf, der mit ausgeführter Exegese, Meditation
und Überlegungen zur liturgischen Gestalt des Gottesdienstes
zu versehen ist:

b) ein Unterrichtsentwurf mit ausgeführten didaktischen und metho
dischen Vorarbeiten:

c) ein verschlüsseltes Gesprächsprotokoll mit Analyse:
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d J  eine Arbeit aus der Gemein dephase (Kindergottesdienst. Kon 
firmandenunterricht. Erwachsenenbildung) mit einer Auswer
tung der gcwonne11cn Erfahrungen durch den Kanclitldtcn ,  

c' J e ine  7 -Tage- lfau sarheit .  d i e  ein zentrales thcologi,,· h c, Them<1 
behandel t  und praxisbezogen reflektiert ; 

fl eine kirchenrechtl i che Klausur. 

(2) Der Umfang der schriftlichen A.rbeilen nach Abs. 1 ist
t·in,chl icß l ich der .\nmcrkungen \\'i t· folgt hcgrcn7t :  

1) ,5 l'rcd igtcntv, ur: und d i e  Arbeit :wc der  Gemeindc phast: nach 
.\bs .  l Buchst. a )  und d )  so l len nicht mehr als 20 Schreibmasch i 
nenseiten und  dürfen nicht mehr a l s  30 Schreibmaschinenseiten 
umfassen; der Lnterrichtsentwurf. das G esprächsprotokoll und d ie 
S ieben -Tage-Hausarbeit nach Abs .  1 Buchst. b ) ,  c) und e )  sol len 
nicht mehr a ls J .5 Schreibmaschinenseiten und dürfen nicht mehr 
1ls 20 �chrcib111asch int:nscitcn unlla,'., c' iL 

1 3 )  J ede  für schriit]; che Arbeiten \ ern ,.,ndctc Schrcibma ,c h inen
seite muß das Format DIN A 4 ,  einen unbeschriebenrn Rand von 
l 1 3 der Seite haben und darf im Textte i l  nur 1 1 /2-zeilig beschrie
ben sein. 

: 4) Wird der nilc'h .•\bs. 2 und i bi id1stzuliissigc l'mhng der 
s..:hrift l ichcn /\rbtitc· n  Libcrsch ri1tc 1 1  gi l t  d ie betreffend ,: .\rhL· i t als 
1 1 1 1 t  „nich t  au srcich ,·ncl" bewertet . 

§ .5

i 1 )  Das Theologische Prüfungsamt '1ellt 

,1 , u n lLT Mi twirku11;,,; des zustündigc1, \l rntors die Autgak fur den 
l'rcdi,>,1 t· n l 11 u i'i 1 1 :1 ch  S 4 Abs .  i ßuch,t .  a) und die \u f,:abe für 
den Unterrichtsentwurf nach § -1 Abs. 1 Buchst. bJ : 

b J unter Mitwirkung des Prediger- und Studienseminars d ie Auf
gabe für d iE'  , -Tage-Hausarbeit nach § 4 Abs. 1 Buchst. e ) :  

c unter l\Ii t,,· irkung der juristischen :\litgl ieder des I\'ordelbischen 
Kirchcnamll's dil' Aufgabe fur ll1,· k irchrnrcchtl ic :1 1,- Klausur 
nach s 4 ;\h, 1 1l 1 1chst .  f) . 

/2) Die Aufgabe für den Predigtent,, urf nach § 4 Abs .  1 Buchst. a) 
wird gegen Ende der Gemeind ephase. frühestens 15 '.!onate nach 
Begmn der Ausbi ldung, geste llt .  Der L'nterrichtsent\\ ur! nach § 4 
\hs. l Euc lts t .  b1 11 ird in der  lkgel wührencl der Schulphase 
·rngcfertigt. Für cl 1 c· ,\nfertigung beidcT :\rbe iten ,tehc11 je\\ cils zwei
\\ uchcn zur Vcrll1µu11g

/ 3 )  Das versc h iüssel te Gesprächsprotokoll nach § 4 Abs. 1 
Buchst c) und die Arbei t aus de r  Gemeindephase nach � 4 Abs. 1 
Buchst .  d) legt der Kand idat dem Theol ogischen Prüfungsamt nach 
eigener Wah l  spatc,kns bei Absch luß ckr Gemci11dcpha:;c vor. 

l ·f l  Arn Sch !u f'. der ,chr i ft l ic lw:1 \rhciten nach -� -1 Ahs. l
Buchst . H) b i s  e) hat der Kandidat zu versichern. daE er sie 
selbständ ig angefertigt und andere als die von ihm genannten 
Hilfsmittel nicht benutzt und sämtliche wörtlichen oder inhalt 
l ichen Anführungen aus der Literatur als solche kenntlich gemach t 
hat. 

§ 6

( 1 )  Die Aufsicht bei der Anfertigung der kirchenrechtl ichc 1 1 
Klausur führt ein Mitarbeiter des Nordelb ischen Kirchenamtes, dc 1  
vom Leiter des Theologischen Prüfungsamtes bestimmt wird .  De i  
Au fsi chtführende hat dafür zu sorgen, daß Störungen unterbleiben .  
Seinen Anordnungen ist Folge z u  leisten . 

(2) Der Kandidat hat d ie  kirchenrecht l iche Klausur spätestens
bei Ablauf der Bearbeitungsfrist d em Aufsichtführenden abzuge
ben. Der Aufsichtführende fertigt eine  Niederschrift und vermerkt 
in  ihr jede Unregelmäßigkeit. Er verschl i e!st die Arbeiten in einem 
Umschlag und versiegelt ihn. 

(3  J Cnternimmt der Kand idat einen Täuschungsversuch, so wird 
er unbeschadet der Vorschrift in § 1 8  Abs. 2 \'Oll der Forts('tzung 
der 1\rb,·it n icht ausgeschlossen. In cl ie,L·m Fal le  fertigt der .\uf, 
s ichtfüh rencle Libcr das \'mkorrnnn is einen gesonderten Vermerk . 
den er nach Abschluß der Klausur unverzüglich dem Leiter des 
Theologischen Prüfungsamtes zur Entscheidung übermittelt. 

§ 7

( l I Dit' nach � -1 Abs. l Buchst. a) angdcrtlf-Ctl Predigt ist in einem 
vorn l(and idatt·n vorbcrci lctcn 1111d durchgeführten Gcmeimkgol
tesdienst zu halten . Die Bewertung des Predigt- und Gottesdienst
entwurfs erfolgt durch zwei Mitglieder der Prüfungskommission .  
Von d iesem muß mindestens ein Mitglied an eiern Gottesdienst 
teilgenommen haben und sich auch zur Gestaltung des Gottesdien
stes fiuflcrn 

(2) .\u fgrund d es nach § 4 Ahs .  l ßuchst. h) angefertigten
Unterrichtsentwurfs ist eine Unterrichtsstunde zu halten. Die Bewer
tung des Unterrichtsentwurfs erfolgt durch zwei zu bestimmende 
Mitglieder der Prüfungskommission, von denen mindestens ein 
M itglied an der Unterrichtsstunde teilgenommen haben muß. 

( 3 1  Der Prüfer. der am Gottesd ienst h,\\ an der Unterrichts 
stunde tei lnimmt, hat su,, llh l  den Predigt- bL\\ den Unterrichtsent
wurf als auch die Gestaltung des Gottesdienstes und das Hallen dci 
Unterrichtsstunde zu be\, erten. Kommt Z\1·ischen den beiden Prü
fern nach Abs. 1 und Abs .  2 keine Ein igung über d ie Bewertung des 
Predigt- bzw. Unterrichtsentwurfes zustande. beauftragt das Theo
logische Prüfungsamt ein weiteres Mitgl ied der Prüfungskommis
sion . .\uc il in d iesem Fall ergibt sich d ie Be\1 ertung der Prüfungslei
stung aus dem Mittelwert der Einzelbewertungen .  Wird ein Predigt , 
bZ\\'. L'nterrichtsentwurf von zwei bzw. drei Prüfern insgesamt mit 
. .  n icht ausreichend" bewertet, ist die gesamte Prüfungsleistung 
. ,n icht ausre ichend" .  Die Prüfer haben dem Leiter des Theologi
schen Prüfungsamtes die Bewertung innerhalb von drei Wochen 
vorzu lt:f-CL'll. Ist ein dritter PrLifer c inzuschailL'n .  ist die Bewertung 
Ull\'c't-Zugl ich vorzunehmen. 

( 4 J Für die Beurtei lung der weiteren sch riftl ichcn Arbeiten 
bestimmt das Theologi sche Prüfungsamt jeweils mindestens zwei 
Mitgiieder der Prüfungs1rnmmission. 

()) Die Termine für dk· Anfertigung und die Abgabe tler seh rift 
l iche11 \rbeiten nach � -l Abs . l Buchst. a l .  li i .  c) und f) sowie· ftu
drn G1Jt 1escl icnst und  d ie  Unterrichtsstunde nach Abs. 1 und 2
bestimmt nach Absprache mit den zuständigen Mentoren der
Leiter des Theologischen Prtifungsamtes. '.'.;icht fristgerecht abgege
bene schriftliche Arbeiten gelten als , ,nicht ausre ichend" bewenet

\Ver für den l'rcdigknlwurf oder den Lnterrichtsentwurf die 
Note „ausreichend" nicht erreicht, hat nach Weisung des Theologi 
schen Prüfungsamtes einen neuen Entwurf vorzul egen. Das Theo
logische Prüfungsamt entscheidet jewei ls .  ob ein Gottesdienst bzw. 
eine Unterrichtsstunde erneut gehalten werden muß.  Wird auch 
dann die Note „ausreichend" nicht erreicht, hat der Kandidat die 
Prüfung n icht bestanden .  

§ 9

( 1 )  Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf d ie Fächer 

a) Gottesdienstgestaltung, Pred igt, Kasual ien .

b) kirchl iche Bildungs- und Erz iehungsarbeit.

c) Seelsorge, Beratung, Kasual ien,

d )  bib l isch e Überl ieferung unter den Bedingungen kirchlichen
Handelns, 

e) Systematische Theologie unter den Bedingungen kirchlichen
Handelns.
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f) Kirchenrecht,
g) Wahlpflichtfächer.

(2) Der Kandidat wählt zwei Wahlpflichtfäclll'r uus den Bcrciclwn

a) Mission und ökumenische Kirchenkunde.

b) D iakonie und gesellschaftsbezogene Arbeit der Kirche,

c) Kirchengeschichte Nordelbiens.

Er tei lt seine Entscheidung dem Theologischen Prüfungsamt
spätestens drei Monate rnr dem voraussichtl ichen Termin der 
mündl ichen Prüfung mit. 

§ 10

(1) Die schriftlichen Arbeiten und die Leistungen in der mündli
chen Prüfung werden wie fnlgt bewertet: 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 

(2) Flir die Ermittlung de, Gesamtergebnisses \VL'rden die Noten
für die Leiotungcn in den F:ichern 

, ,Prcdigtcntwurf" und „Gotlc:>J1enstgcstal tun1:. l'rc·d igt, Kasuaiwn " 
.. Unterrichtsentwurf" und „Kirchliche B i ldung,- und Erziehung,
arbeit": 
„Arbeit aus der Gemeindephase" und , .Biblische Überlieferung 
unter den Bedingungen kirchlichen Handelns" sowie 
„7-Tage-llausarhcit" und .,:-;ystunatischc I'heol, ,,:ic un ter den Red in 
gungen kirchlichen Hande lns · 

zusammengc-faßt. 

(3) Erreicht der Kandidat

a) in einer der Kombinat ionen nach Abs. 2 in beiden Prüfungsiei
stungen die Note .,aw,rc1chend" nicht oder

bJ in zwei dit:ser Kombina 1 i ;mrn jeweiis in b,• idcn Prüfungskistun
gcn zusammen nicht m indestens d ie  Note „au,rcichend", hat c'l' 
die Prüfung nicht bestanden. 

(4) Wer in mehr als drei Fachem der mündlichen Prüfung die
Note „ausreichend" nicht erreicht oder wer im Durchschnitt sänn
l ichcr Prüfungen das Erg('bn is  , aus"tichcnd' i -.U)O) nicht erreicht . 
hat d ie f'rilfu 11 g ebenfalls n icht hcstanden 

(5) Das Gesamtergebn is  der Prüfung wird durch die Worte „be
standen" oder „n icht bestanden'' ausgedrückt. 

§ 1 1

! l )  Das Theulogi,che Prüfungsamt bcstim 1n l  drn Zeitpunk,  lkr
mü ndl ichen Prüfung. E;, stel l t  cint'n Zeitplan ald . der den Kanl1idc1 
tcn rechtzeitig bekanntgegeben wird. 

(2 ) Spätestens 6 Wochen vor dem Termin der mündl ichen 
Prüfung meldet sich der Kand idat beim Theologischen Prüfungs
amt für die mündliche Prüfung. Der Meldung i st ein Nachweis über 
den ordnungsgemäßen Ablauf des Vorbereitungsdienstes beizufü
gen ;  der Nachweis muß Bestätigungen der für die Ausbildung 
Verantwortlichen enthalten. 

(3) Wird der Nachweis über den ordnungsgemäßen Ablauf des
Vorbereitungsdienstes nicht erbracht, l i egen die schriftlichen Arbei
ten nicht vollzählig vor, ist der Gemeindegottesdienst oder die 
Unterrichtsstunde nicht gehalten oder ist die Prüfung bereits auf
grund der b isher erbrachten Prüfungsleistungen nicht bestanden. 
so ist d ie Zulassung zur mündlichen Prüfung zu versagen 

(4) I st der Nachweis über den ordnungsgemäßen Ablau f des
Vorbereitungsdii.:nstes n icht erbracht. entscheidet der Ausbildung.i 
ausschuß über die Verlängerung des Vorbereitungsdienstes bzw. 
über das weitere Verbleiben im Vorbereitungsdienst. Ist dit- Prüfung 

nicht bestanden . entscheidet da, Theologische Prüfungsamt nach 
� 16 Abs. 2 .  

( 5 )  Der  .'\hsta11d zwischen der  F i sten und  der  Z\1 c· itc·n  Thc·o logi
schen Prüfung darf höchstens 6 lc1h r,· betragen.  

(6) Das Theolgische Prüfungsamt kann in besonders begründctt'n
Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen dt:r \bsätze 2 
und 4 sowie der Bestimmu ng des :\bsatz 5 in soweit zu lassen . als 
diest· den Abi:1"+' cks Vorben'itun�,c! it·n,tct, hdrifft 

Vor Beginn der mündlichen Prüfung werden d ie  \litglieder der 
Prüfungskommission mit den bisherigen Prüfungsleistungen der 
Kandidaten bekar:ntgemacht. \\'ähr,,:-id der mündi id1en Prüfung, 
in tkr Hegel 1 n r  deren Beginn .  tuh · r  d ie Priifu 11l-(slrnrnn1issio11 eine 
Bcratunj! durch .  Den Vors i tz  :11 der Tkra tung i irlm dc:r für lla, 
Ausbildungswesen zuständige f\ischot 

§ 1 3

( 1) D ie  mündliche Prüfung dauert :n jedem Fach 1 5  O'..icr 20 Mi
nutc-1 1 .  Das Thc:ol, ,gischc Prii fu ; 1 �,:•.11 : t  hcstinnn l  i 11 d i , ,n, ,  Rahmen 
für jedes Fach J i c  Früfangda1 1C·r 

(2) Über den G ,rng der mundi ;ch,;n l'rüfung j cdc:s l<andidaten
und deren Ergebnis ist eine Niedcrschrift anzufertigen Die N i eder
schrift ist vu1;-; \ orsitzencten und emem ;\J i tgl ied der ieweiligen 
Unterkommission zu unterschreiben . 

(3 )  An der mi.ind fü·hcn Prüfuno' :, , ,nrH.' I :  :ds Zu], i;r, ·r lc i l n ch ,m·n .  
sofern dn \'ors1 1 1e 1 1dc der jewci li :»-·n Unlcrkrrn;m:,s: , ,:i 1us t im111l :  

a )  Kandidaten des Predigtamtes 

b) Personen die ein berechtigtrs Interesse an der Prüfung haben .

Jeder Kandidat kann für sein ,: Prüfung die A:11., C '0enhei, von
Zuhörern ablehnen. Der Abl elrnung ist zu ent,prec :1e:· 

(-+ I Durch die .·\n\\'esrnlwit \ '. Ji l /ub ii rcrn dar! ci :,· , rd 11 t1 ll ['.sgc
u1üEt· Durchführun� der Pr;ih1n� 11 1 -.,: ht h r.:cintr�� r,.: ! : 1 ·  · , ,,_Tdl'n, Die 
Namen der Z1:h0rc'r s ind in der '\icderschri ft zu \' •: rinerken. 

(5) Die Bcrat,:ngcn der Prüfunf'sKommission und L- ti 1xrkomrnis
sionen sind n icht öffentlich . 

( I )  i\uch ill, der 111undl ic 11 ,,n Prl!funµ l iP dct ,:inc Schlu[; 
beratung üb�r deren Ergehn i, otat : .  , ,n der Lkr \ m,i,zende der 
PrüJungskomm: s::ion und Jie \',1rsitcendcn der LnterLom missio
nen teilnehmen müssen. Die übngcn \'l i tgl ieder der Lnterkommis
s ionen sollen ar. der ßcratun;: tc· i ln chmrn.  Den ,:orsitL führt der 
Vorsitzt•n c_L- der Prü fungskon in: i -. ·-. i \  1n 

(2 i  in der h.(111 1 1 ,  : :  Stf'l lungnah Jnt_· 1 1  /u1: 1 ! ·,i-;2,chr, ;:-; 
der Prü fungen insbesondere i i; ,  Hinbl ick auf das  Amt als Pastor. 
abgegehen werden . 

§ 1 5

Nach Absch luß der Prüfung erhält der Kandidat ein Zeugnis , das 
\ om Vorsitzenden der Pn.ifungskommiss ion zu unterschreiben ist. 
Es enthält die Noten für di.: schriftl ichen Arbeiten und für die 
Lei stungen dtr mündlichen  Prüfung sowie das Gesamtr:rgebn is .  

§ 16

( 1 )  Hat der  Kandidut d ie  Prüfung ;-i icht be�wnden .  so darf  er  sie 
e inmal wiederholen 

(2) Das Theolc ,gische Prüfungsamt best immt, für weicht· Zeit der
Vorbereitungsdi enst d ?s Kandidaten fortzusetzen i st und macht 
ihm dafür Auflagen . Die Dauer des erneuten Vorbcre itung�dienste, 
soll nicht mehr als 12 �iurw \c betragen. 
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(3 )  Nach Ablauf des fortgesetzten Vorbereitungsdienstes hat sich 
der Kandidat zu einem vom Theologischen Prüfungsamt festgesetz
ten Termin erneut zur Prüfung zu melden. Versäumt der Kandidat 
diesen Termin, ohne daß ein wichtiger Grund vorliegt, gilt auch die 
Wiederholungsprüfung als nicht bestanden. 

(4) Die Entscheidung, ob ein wichtiger Grund nach Abs .  3
vorliegt, trifft c.ler Leiter des Theo logischen Prüfungsamtes. § 19  
Abs .  3 findet Anwendung. War der  Kandidat durch einen wichtigen 
Grund an der rechtzeitigen Meldung zur erneuten Prüfung nach 
Abs .  3 gehindert, setzt das Theologische Prüfungsamt einen neuen 
Termin fest, zu dem sich der Kandidat nach Wegfall des wichtigen 
Grundes zur Prüfung zu melden hat. 

§ 1 7

( 1 )  Ein Kandidat, der die Prüfung n icht bestanden hat, kann 
beantragen, ihm erneute Prüfungsleistungen , ausgenommen die 
mündl iche Prüfung, zu erl assen und statt dessen die Ergebnisse der 
entsprechenden Arbeiten aus der nichtbestandenen Prüfung anzu
rechnen,  sofern d iese mit mindestens ,.befri edigend" bewertet wor
den sind. Der Antrag kann auf einzelne Prüfungsleistungen be
schränkt werden .  

( 2 )  Der  Antrag nach Absatz 1 i s t  spätestens m i t  der Meldung zur 
erneuten Prüfung zu ste l len .  Über den Antrag entscheidet der Leiter 
des Theologischen Prüfungsamtes. 

§ 18

( 1 )  Macht sich ein Kandidat in c.ler mündlichen Prüfung eines das 
Prüfungsgespräch störenden Ordnungsverstoßes schuldig, so kann 
er von der weiteren Prüfung in dem betreffenden Fach ausgeschlos
sen werden, wenn er sein störendes Verhalten trotz Abmahnung 
fortsl'tzt. In diesem Falle s ind seine Leistungen in dem betreffenden 
Fach der mündl ichen Prüfung a l s  „nicht ausreichend" zu werten. 

(2) Versucht ein Kandidat das Ergebnis der Prüfung durch
Täuschung zu beeinflussen , so ist die von dem Versuch betroffene 
Prüfungsleistung als „nicht ausreichend" zu werten .  In schweren 
Fällen i st die Prüfung für nicht bestanden zu erklären . 

(3 )  Über die Folgen eines in der mündlichen Prüfung begangenen 
Ordnungsverstoßes oder Täuschungsversuches entscheidet die Prü
fungskommission , in den übrigen Fällen der Leiter des Theologi
schen Prüfungsamtes. Vor der Entscheidung ist dem Kandidaten 
Gelegenheit zur Außerung zu geben .  

§ 19

( l )  Der Kandidat kann aus wichtigem Grund die Prüfung unter
brechen. ohne daß dadurch d i e  bis dahin erbrachten Leistungen 
berührt werden .  

(2) Unterbricht der Kandidat die Prüfung während des Laufes der
Frist fü r clil' Abli eferung cinn häusl i chen schriftlichen :\rbeit, so 
crhiilt er J J ctch Wegfail des \1 ich tigcn Crundes eine i:ntsprcchendc 
:1eue häu,liche schriftlich e Arbeit. Unterbricht er die Prüfung vor 
oder während der .-\nfertigung der kirchenrechtlichen Klausur, so 
1Jest irnmt der Lcilt'r des Theulugischen Prü fungsamtes nach Wegfall
des wichtigen Grundes eim'n  neuen Termin zur Anfertigung d er 
kirchenrech tlichen Khwsur. L' n terbricht der Kandidat d i e  Prüfung 
, or oder wiihrend der 111 Li11d l ich l,n Prüfung. sc, nimmt n nach 
\i/egfall Jcs wichtigen Grundes ,:um nächsten Termin an der 
mündlic)Jer. Prüfung tei l .  

(3 )  Die Entscheidung über das Vorliegen des wichtigen Grundes 
trifft der Leiter des Theologischen Prüfungsamtes. Krankheit gilt 
nur dann als wichtiger Grund ,  wenn sie unverzüglich durch ein 
amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis nachgewiesen wird . Der 
Leiter des Theologischen Prüfungsamtes kann auf d ie  Vorl age des 
ärztlichen Zeugnisses verzichten, wenn offentsichtlich ist, daß der 
Kandidat erkrankt ist . 

(4) Unterbricht der Kandidat die Prüfung, ohne daß ein wi chtiger
Grund vorliegt, so ist die Prüfung nicht bestanden. 

§ 20

(1) Nach Abschlug der Prüfung kann der Kandidat innerhalb
eines Monats seine Prüfungsarbeiten, die Beurteilungen und die 
Niederschrift über die mündliche Prüfung einsehen .  Die Anferti
gung von Abschriften ist zulässig, soweit der Kandidat ein berech
tigtes Interesse glaubhaft macht .  Die Entscheidung trifft der Leiter 
des Theologischen Prüfungsamtes. 

(2) Die Einsichtnahme gewährt das Theologische Prüfungsamt
auf Antrag. Sie erfolgt in Anwesenheit eines vom Nordelbischen 
Kirchenamt bestimmten Mitarbeiters. 

§ 2 1

( 1 )  Der  Kandidat kann  während der  Prüfung jederzeit Wider
spruch mit der Begründung einlegen, daß gegen diese Prüfungsord
nung verstoßen worden sei . Über den Widerspruch entscheidet der 
Vorsitzende der Prüfungskommission oder. falls d ieser an dem 
beanstandeten Prüfungsvorgang beteil igt war, sein Stellvertreter 
n och vor Ende der Gesamtprüfung. Der Kandidat und die betroffe
nen Mitglieder der Prüfungskommission sind vorher zu hören . 
Wird dem Widerspruch nicht abgeholfen, steht dem Kandidaten 
das Recht der Beschwerde zu. 

(2) Entscheidungen, die eine Beurtei lung von Prüfungsleistungen
enthalten, können mit Ausnahme offenbarer Schreib- und Rechen
fehler nicht abgeändert werden. 

(3 ) Die Beschwerde nach Abs. 1 ist beim Theologischen Prü
fungsamt innerhalb einer Frist von einem Monat nach d er sch rift
l ichen Mitteilung des Prüfungsergebnisses einzulegen. Sie kann 
auch unabhängig von einem Widerspruch erhoben werden .  

(4) Gegen d ie Entscheidung des Theologischen Prüfungsamtes
kann Klage beim Kirchengericht der Nordelbischen Evangel isch
Lutherischen Kirche erhoben werden. 

§ 22

Diese Rechtsverordnung tritt um Tage nach ihrer Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. 

KL Nr. 36 1 /88 

Kid. den 16  . .\lai l %8 

Die  Ki rchenleitung 

D. Peter K ru s c h c

Bischof und Vorsitzender 
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Bekanntmachungen 

Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Rahlstedt; 
Änderung der Satzung vom 17. Mai/1. September 1979 
(GVOBI. 1980 S. 41) 

Die Verbandsvertretung des Kirchengemeindeverbandes Rahi
stcdt hat am 9. April 1987 und am 28. Januar 1988 beschlossen: 

1. 

§ 3 Abs. 1 der Satzung wird ergänzt um Satz 3:

„Er kann sich an Sozialstationen beteiligen. die im Bereich des 
Kirchengemeindeverbandes Rahlstedt liegen, und die Geschäfts
führung übernehmen." 

2. 

Dieser Beschluß tritt rückwirkend zum 1. Juli 1986 in Kraft. 

Die vorstehende Satzungsänderung ist durch den Kirchenkreis
vorstand des Kirchenkreises Stormarn ordnungsgemäß genehmigt 
worden. 

Kiel. den 11. .\1ai 1988 

Nordelbisches Kirchenamt 

Kramcr 

Az.: 10 KGV Rahlstedt - R I/R 1 

Berufung der Mitglieder des Kirchenbeamtenausschusses 

Kiel, den 16. Mai 1988 

Richtsätze 
a) für die Vergütung der nebenberuflichen Kirchenmusiker
b) für die Vergütung e inzelner kirchcnmusikalischt't· Leistungen

Den Anstellungsträgern im Bereich der Nordelbischen Kirche ist
empfohlen worden, die Vergütungen der außertariflich bezahlten 
Mitarbeiter mil Wirkung vom l. \lärz 1988 um 2,3 v. H. zu erhöhen. 

Die Richtlinien für die Vergütung der nebenberuflichen Kirchen
musiker vom 27. Mai 1986 (GVOBI. S. 137) und die Vergütungs
richtsätze für einzelne kirchcnmusikalische Leistungen vom 27 Mai 
1986 (GVOB!. S. 138) jeweils in der Fassung vom 28. April 1987 
(GVOBI. S. 119) werden dementsprechend wie folgt geändert: 

a) Hichtlinien für die Vergütung der nebenberuflichen Kirchen
musiker

A. Organistendienst mtl. 

Position 1 230,90 DM 
Position 2 351,10 DM 
Position 3 459,80 DM 
Position 4 554.90 DM 
Position 5 693.40 DM 

B. Kantorendienst mtl. 

Position 1 230.90 DM 
Position 2 376,80 DM 
Position 3 554,90 DM 

C. Einzeldienst mtl. 

Position 1 44.90 DM 
Position 2 22.40 DM 
Position .3 47.60 DM 
Position 4 44,90 DM 

Die Kirchenleitung hat am 10. Mai 1988 in Aussicht genommen, b) Vergütungsrichtsätze für einzelne kirchcnmusikalische Leistun-
die folgenden Kirchenbeamten als \Iitglicder bzw. stcllvertrdende gen
Mitglieder des Kirchenbeamtenausschusses zu berufen: 

Als l\litglieder: 

1. Burfeind. Peter, Kirchenamtsrat,

2. Jöhnk, Hans-Helmut. Kirchenoberverwaltungsrat.

3. Müssig, Gert. Kirchenverwaltungsdirektor,

4. Preuß, Rüdiger, Kirchenamtsrat

5. \Vi t t, Helmut, Kirchenoberamtsrat.

Als stellvertretrnde Mitglieder: 
1. Paetz, Günter, Kirchenamtsrat.

2. Mertens, Hermann, Kirchenoberamtsrat.

3. Hornig, Holger, Kirchenoberamtsrat,

4. Stoß, Wolfgang, Kirchenamtsrat,

5. Kreckler, Michael, Kirchenamtsrat.

Gemäß § 21 Abs. 1 des Kirchengesetzes zur Ergänzung des
Kirchenbeamtengesetzes der Vereinigten Ev.-Luth. Kirche Deutsch
lands (GVOBL 1982 S. 31) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der 
Rechtsverordnung über die Zusammensetzung und Aufgaben des 
Kirchenbeamtenausschusses (GVOBI. 1983 S. 32) wird hiermit 
zwecks Anhörung den beruflichen Vereinigungen der in der Nor-

A. Organistendienst mtl. 

Position 1 47,60 DM (35 60 DM) 
Position 2 59,40 DM (45,50 DM) 
Position 3 72,-- DM (53.70 DM) 
Position 4 83.80 DM (63.80 DM) 
Position 5 35,60 DM (28.10 Dl\11 
Position 6 18,20 DM (14.50 DM) 

B. Kantorcndiem:1 rntl. 

Position 1 41,20 DM (32.50 DM) 
Position 2 54.40 DM (41.20 DM) 
Position 3 .30,80 DM (22 fiO DM) 

Die in Klammern gesetzten Beträge gelten für Kirchenmusiker 
ohne Prüfung. 

Kiel, den 5. Mai 1988 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Jöhnk 

delbischen Ev.-Luth. Kirche tätigen Kirchenbeamten Gelegenheit Az.: 3545 - T 1 
zur Stellungnahme innerhalb von 2 Wochen nach Ausgabe dieses 
Stückes des Gesetz- und Verordnungsblattes gegeben. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage: 

Jessen 

Az.: 3724 - D 1/D 2 

Einsegnung von Diakoninnen und Diakonen 

Am 24. April 1988 wurden folgende Absolventen der Evangeli
schen Fachhochschule für Sozialpädagogik des Rauhen Hauses zu 
Diakoninnen und Diakonen eingesegnet und in die Brüder- und 
Schwesternschaft aufgenommen: 
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H ö h n k e ,  Torsten , geb , 27. 4. 1958 in :'v1arne 
L a n g ,  Marlies. geb .  3 . 5 . 1956 in Hamburg 
T i d g c n  Fa n k e .  Claus, geh . 24. 1 1  19 .59 in Hamburg 
\\'a r r i n g h o l z .  Gte, geb, 1 7  l l .  1 % 1 11 , PreclL 

:\ ordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage : 

Dr. H a l b e  

S t e l l e n au s s ch r e ib u n g e n  

Pfarrstellenausschreibungen 

Die neu errichtete P ta :- r s t e l l e  d e s  K i r c h c n k r :: i � c s  S t u rma r n  
für Seelsorge im  Beru fsgcno,scnschaftlichcn Unfallkranken haus 
Boberg in Hamburg-Lohbrügge ist umgehend mit einem Pastor 
oder einer Pastorin in e inem eingeschränkten Dienstwrhiiltnis 
- 50 % - zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Berufung des
Kirchenkreisvorstandes auf Zeit

Das Unfallkrankenhaus versorgt n icht nu r  Verkehrs- und ßcrufs 
,mfol l vcrlt.:lz{c , sundern d ient au\:h als Rehabil itati lmszc:11trurn für 
ca. 450 Patienten, die größtenteils Langzeitpatienten sind, Auf 14 
Stationen arbeiten 45 .\rzte und rd .  850 ärztl iches Hilfs- .  Pflege
und sonstiges Personal. Gottesdienst ist 1 4tägig im Krankenhaus. 
Der seelsorgerische D;enst im Krankenhaus wird z.Z, von einer 
r, l it:crlwitcrin mii .1() \\ochenstundrn wahrgenommen. Diese wird 
i11 Zukunft nur nm h mit 20 Wochcn,tumlen tiitig sein. Daraus 

s ich die Chance, dag dann zwei Personen, die jeweils zu 50 % 
beschäftigt sind , d iesen Dienst in gemeinsamer Verantwortung 
wahrnehmen können .  

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
, incl zu r ichten an den Kirchcnkreisvorstand des Kirchenkreises 
•� tc, : rnarn , Rockcnhuf 1, 2000 Hamburg fi7. Weitere Lnkrlagen
sind auf Aufo rdcrung einzureichen . Auskünfte ertei len Propst
Hamann, Tel .  0 40160 3 1 43 26 und O 40/7 38 20 3 1 ,  sowie Frau
Krug, Tel. 0 40/73 96 1 7  3 1  und O 40/7 23 36 02.

,-\blauf der Bewerbungsfrist : Vi er '\Nochen nach Erscheinen die
ser ,-\usg31Je des GcsL'tz- und Verordnungshlattes. 

.-\z. .  20 [krufsgenossenschaltl iches Unlallkrankcnhaus Boberg -
P Il/P 1 

Die Pfarrstel le des S tuden t enp farra mtes  d e r  N u rd e l b i , c h cn 
Ev. -Lu th .  K i r chr  1 n  F l en sbu rg mit dem Dienstsitz in Flensburg 
1 st vakant und zum l .  Oktober 1 988 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin in  einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu 
besetzen, Die Besetzung erfolgt durch Berufung der Kirchen leitung 
auf Zeit. 

Ein großes Wohnhaus als Dienstwohnung mit angebauten Ge
mei nderäumen /Gruppenraum, Clubraum. Bibliothek, Büro und 
Küche) steht in der Nähe zur Pädagogischen Hochschule zur 
Verfügung, dazu ein Raum in der Hochschule (Krypta, 80 qm) .  Die 
Schwerpunkte der ESG-Arbeit liegen zur Zeit auf folgenden Gebie
ten : Gottesdien st, Seelsorge , Theologischer Gesprächskreis, Arbeits
gruppe zu t>.aturwissenschaft und Theologie ,  Dritte Welt-Arbeit 
(Kontakte zu Partnergruppen in Indien, die ESG betreibt einen 
Dritte \Veit-Stand) ,  Zusammenarbeit m it ausländischen Studieren
den der Fachhochschule (Gruppenarbeit, Beratung, Unkrstü tzung) ,  
Zusammenarbeit mit dem ASTA und Hochschullehrern, Zusam
menarbeit mit anderen Studentengemeinden der "'lordelbischen 
Ev. - Luth. Kirche in der Religionskonferenz, Ferienakademie für 

ausländische Studierende. Zur Zeit sind in Flensburg: a) an dtr 
PiidagogisL·hen Hochschc1 lc· c:1 .  .580, h) an cln l·a,·h hochscl111 k· u, 
l .� Uü unci c )  an  der 'ionHh i ,chcn LJniwr,itii: ca .  fiO Studicrc11dc
Schwerpunkt ist aber die kirchliche /\rbneit an der Pädagogischen
Hochschule, Die Mitarbeit in der ESG in Flensburg hat oft ein
künftiges Engagement von Lehrerinnen und Lehrern in Kirchenge
meinden und Kirchenkreisen zur Folge.

Bewerbungen mit ausfül1 ri ichcm handge,c· h ricbc·nen Lchcnsiau! 
, ind ?LI ric h ten an die Kirchenlc1tung der i\, • rcklh ischcn Ev. -Lu1h 
Kirche, Dänische Str. 2 1 -3:-i . 2300 Kiel 1 .  \\L'Itcre Unterlagen sind 
auf Anforderung einzureichen. Auskünfte ertei lt: incl vermittelt Ober
kirchenrat Starke, Nordelbi,ches Kirchenamt. Dfoische Str. 2 1 --35. 
2300 Kiel 1 .  Tel .  04 3 1 /99 12 47 . 

Ablauf der Hrwcrbung,: l'i ist 1 5 .  l\ugust 1 988. 

Az . :  20 Studen tenpfarramt in Flensburg P l l/P l 

In der K i r c h e n g e m e i n d e  H a m b u rg - D u ! s b e rg im Kirche ,� 
krci, All-Hamburg - l\eLirk Ost - ist d ie  2. f'larrstc!lc rnkant un�! 
zum l .  Oktober 1 988 mir einem Pastor oder e iner Pastorin LJ 
besetzen. Die Besetzung erfolgt durch bischötlid1e Ernennung. 

Die Gemeinde wurde nach fast voilständigcr Zerstörung des 
Stadtteils im Krieg Anfang der 50er Jahre neu besiedelt . indem viele 
kleine: Wohnungen für Fam i lien in den 1\ ; cder aufgebauten 
Back,t ,.' i 11wohnblocks errich tet wurden So i ,,, ri i l'  Gemeinde lll''.lk 
gt:prägt durch eiricn hohen Anteil alter Menschen und durch 
inzwischen nachziehende jüngere Menschrn. 

Aufgrund des bill igen \\'ohnraums ist der .-\nteil an Ausländern 
und sozial schwachen :\lenschen überdurchschnittl ich hoch. Die 
Gemeinde hat bei ca .  1 1  "'UI! Finwohnern ca 5 .Sli() Gcmcindci.;11c 
der und 1 crfug1 über zwei i'Lirrs !i' lkn. Zu ihr gehört <'in dcml 1d1 
Hemrinclcbczogcncr Kinderga rten .  in ihr sind L'i i'< ' B- Kirchenm,,s i 
kerin sowie viele haupt- und ehrenamtliche .',1itarbeitcr und :'vl i,
arbeiterinnen in der Kinder-. Jugend- und Erwachsenenarbeit tätig, 
Über einen Trägcrausschuß arbeitet die Gemeinde  in einer Sozial
station mit . Aufgrund der sozialen Problematik des Stadtte i ls wird 
von den Bewerberinnen und Bewerbern eine intensive Zusammen
arbeit mit allen im Stadtteil vorhandenen sozialen Institutionen 
erwartet. Der Kirchenvorstand arbeitet engagiert in der Gemeinde 
mit und wünscht sich in Verbindung mit der sozilen Aufgabenstel
lung ein e  deutliche theologische und seelsorgt:rlic:he Aussage von 
Jen Pastoren , 

Eine geräumige Wohnung mit Dienstzimmer steht in unmittel
barer Nähe der Kirche zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem handgeschriebenen Lebenslauf 
sind zu richten an den Herrn Bischof für den Sprengel Hamburg 
über den Herrn Propst des Kirchenkreises Al t -Hamburg - Bezirk 
O�t -. Neue Burg 1 ,  2000 Hambu rg 1 1 . Wei tere Unterlagen sind auf 
Anforderung einzur,.:ichen . Auskünfte erteilen Pastor Körber, Eulen -
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kamp 65, 2000 Hamburg 70. Tel .  0 -t0/6 95 09 02 oder 6 1 69 80, und 
Propst Peters. Ne ue ßurg \ .  2000 Hamburg l i Te l .  0 40 ::> 20 29 7-L 

Ablauf der Bewerbung:,trist: Sechs Wochen nach Erschei nt'!: 
d ieser Ausgabe des Gesetz- und v„rordnungsbiattes. 

Az . :  20 Hamburg-Dulsb„rg (2) P [ 1P 1 

Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Kirchengem<'incit St M ichael zu Bcrgedorf ist 
die 

B-Kirchenm usikerstel!e
(20 Stunden wöchentl ich )

ab 1. J u l i  1 988 wegen .\usscheidcns des bisherigen Stellcn in l-.i, 
bt'rs aus  Altergründen neu  zu beseven . 

Viir \\ ünschcn uns cinc/n lVl itarhl'i ter/ in irii t Frcu.dl' an cL-r 
musikali�chen Gestaltung der Gottesdienste. 

- Orgeldienst auch bei Trauungen und Taufen .

- \Vcit ,.Tarhc·it 111 it dem Er·.vad,sciwnchor.

- nach Miiglicnkeit Neuaufbau einer musika l!sch-:n Kinderarbeit.
(Kindertagesheim im Gemeindehous)

Nühcr1:..'S \l ircl d urch ca1 c ürti i c  /1 c D icn)1an\vclsun.2, 
werder, . 

Die An stc l ! u 11g erfo igt nach  dem Kircn ! ichcn :\ngcstc i l ten
Taril\-cnr,, g (K -\T '\J EK l 

Vorhandene Jnstrumentc : Orge ! ;mech. ,  2 ,Vl an . / Ped„ 14 Reg. 
von Gmllinann Hambur") außerdem Cemlnlo.  l<Lwicr. Orff 
I 1 tstn:n ,cntc .  

Rewerbungen ,.Tbitw1 v ir bis zum 1 5 .  Ju l i  1 988 an den Kirchen
vorstand der Ev. - I.uth . Kir,hrngen , t· nde St . '.\lichacl zu Bc 1 gcd- ,rt . 
Gujenhi.'rgsweg 26. 2051) Hamburg 80. 

Mündliche Auskunft ertei lt Pasmr Krüger. Wojenbergsweg 26. 
2050 1 bmhuri, "'0. 

Az. :  30  - St. Michael 7U B,rgedorl - T 1 /T 5 

ln der F:v - 1.urh .  Kirchengeme inde Maria -\lagdak-r,en in 
Elmsc\J ,. nhagl'll 1st d i e  

B-Kirchenmusikerstelle
(20 St�.indcn \\·ö,__'.hcnti ich \

spätestens bis zum 1 .  September L,•�8 wieder LU bcsetLen . 

Die Anstellung erfolgt n äd: dem Kirchl ichen Angeste l l ten
Tarifvertrag ( KAT-NEK) . 

Wir erhoffen uns  einc/n Mitarbeiter/ in .  der/die unter den gege
benen_ ehe r  bescheidenen Verhältn issen engagiert arbeiten möchte. 
Kontaktfreude und pädagogisches Ge�ch i ck  1m l'mgang besonders 
mit jungen M enschen sind uns wichtiger, als mus ikalische Spitzen
leistungen . Der Dienst umfa f�t das Orgel spiel bei Gottesdiensten 
und Amtshandlungen (keine Trnuerfeiern) ,  den Ausbau der Chor 
,1rbe1t sowie den Aufbau von Kinder- und Musikgruppen 

Wohnung sollte möglichst in der Gemeinde genommen werden. 
Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir beh ilflich .  

Wir  bieten ein na rtnerschafti i ches zusammenwirken mit a llen 
Mitarbeitern und Pastoren . 

Wenn privater Unterricht erte i i t  werden soll , •;o i:; t  das h ier gern 
gesehen. 

Den Bewerber erwartet eine Gemeinde von ca. 6.000 evangel i 
schen Christc r i .  d ie  über e ine schi '>ne ncu,: , ;t ische Kircl1e mit e iner 
gukn Orgel :2 3 Regiolcr) verfügt 

Eimschcnhagen ha t  a!le Schulec1 am Ort 1mud b ickt durch seine 
rei1vul !L' Unigc·hung einen hoher , Freizeit\, crt. 

Bewerbungen bitte an das Ki�chenbüro Im Dorf 1 oder Herrn 
Pastor R Becker. lm Dorf 3. 2300 Kic:I 14 ,  Teleton-Nr. 04 3 1 /  
?X h-+ 00 hrn 7? --12 0 1 

Az. 30 Mana-:\lagd::iknen . Kie l - T l/T 3 

ln d(' r  Ev. Luth .  l<.irchengemeinde St. \l ichae\ \luorrege-Heist 
(I<irchenkrci, Pinneberg) ist d i e  Kirchenmusikerste l le (40 Wochen 
stuihlcn )  d i;rch den Rihcstand d er b i sherigen �tel!e11 i nhabcri n 
frctgnvunlc, , .  

D i e  Kirchengemeinde ssuch l  1,1111 1 .  A:.igust 1988 

einen eine R- Kirchenmusiker(in 

'.\t:ben dem Organ i-,tendicnst i n  den Gotlesdi enstcn und al len 
Amt,handlungrn erwond die K.1rchengcmeinde die Weiterführung 
1 1 11 ,..i l:cn ,.,, ·ci tcren Ausn�i :J d1:r C]1odrbcit 1n Kantot\:1 unud Kinder
chor die 'v\'cittcrfüh rung der umfangreichen Blockflötenarbeit und 
eine gute Mitarbeit in der gesamten Gemeindearbeit cbrch musika
i isc 1:e und andere mu, :sche Fcih igkci lcn und Neigungen 

! 'l der Ki rche steht ein ,, Kempc1 Orgel / 1 062) 2 Ma 'Ped. 20 Reg. ,
im Gemeindehaus ein Klavier. 

D : ,· ,-\n:, i ,+ :.11 1v  
Tanfvertrag !KAT-NEKl 

nacli den1 K i rch l i chen .'\ngc:;tci l :ui--

Eci der Wuhnungssuchc is1 eh' Gcrnc ; , <k beh i lfl ich . 

BewcrbunJen wcrd er: erbeten bis zu -1- \\"chen nach Erscheinen 
d teser Ausschre ibung :in den Vor,itzrndcn des Kirchenvorstandes 
PasH; r \Vcnd: Kirch t·:1 ��rr. 36 , ��ns2 \1onrregc 1,__,L -Nr. 0 -+ 1 22/ 
8 l � 1 1  

\, 'i() - St \l ich,iel \ !  ourrcgt Hcist - T 1 !T 3 

In der h -Luth S tephansk i rct1e Schenefeld (ca 3 000 Gcrr:ei n 
degl icder) i s t  die 

B-h irchenmusikcrstel le 
1 ~5 '1 u l  

zum l Oktober 1 988 wieder z u  besetzen . 

Sehende id  { 16 . C00 Einwohner) liegt am Stndrand von Hamburg. 
Aile Schulen sind am Ort. 

Die Stephanskirche ist 35 Jahre alt und besitzt ein e Kemper
Orgel mit 16 Reg, stern . vr;ilständig n.,novicrt von der Fi rma Paschen, 
Kiel. Aufkrdem sind vorh anden dn Neupert-Spinett und ein vol l 
ständiges Orff- lnstrumentarium. 

Von den Bewerbem wünschen wir uns: 

- Freude bei der Gestaltung der Gottesd ienste und Amtshandlungen.

Fortführung der Chorarbeit ( Erwachsene. Jugend liche und Flöten )

- Aufgeschlossenheit für m:uc formen d er Kirchenmusik und der
Go ttesd ienstt'

Die Anstdlung erfoigt nach dem Kirchlichen Angeste l lten-Tarif
vertrag (KAT) . Bei der Woh1w ngssuchc. s ind wir behiifl i ch .  
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Bewerbungen und Anfragen sind bis zum 15. Juli 1988 zu richten 
an den Kirchenvorstand der Stephanskirche, Hauptstr. 39, 2000 
Schenefeld, Tel. 0 40/8 30 86 28. 

Az.: 30 - Stephanskirchengemeinde Schenefeld - T 1/T 3 

Die Kirchengemeinde Nortorf sucht für den Vertretungsdienst 
der Gemeindeschwestern bei Bedarf eine/n 

examinierte Krankenschwester/Krankenpfleger. 

Vergütung nach Tarif, Führerschein Klasse 3 ist erforderlich. 

Wohnsitz sollte nach Möglichkeit innerhalb der Kirchengemeinde 
Nortorf oder in der näheren Umgebung sein. 

Schriftliche Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden 
an das Kirchenbüro, Niedernstr. 2, 2353 Nortorf, erbeten. 

Nähere Auskunft erteilt der Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Pastor Kaehlcke, Hermann-Löns-Weg 7, 2353 Nortorf, Tel. 0 43 92/ 
26 07, oder Pastor Schulz-Ankermann, Hohenwestedter Str. 22, 
2353 Nortorf, Tel. 0 43 92/33 26. 

Az.: 4890 - l - W 2 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Nicolai, Eckernförde, sucht 
zum 1. Oktober oder früher 

eine(n) berufserfahrene(n) Diakon(in) (Sozialpädagoge(in o.ä.)) 

als Mitarbeiter für die Jugendarbeit. 

Erwartet werden 

- kreative Arbeit mit Kindern vom Vorschulalter bis nach der
Konfirmation,

- Anleitung und Beratung von ehrenamtlichen Mitarbeitern,
- gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern unserer Gemeinde,

- eine bewußte evangelische Einstellung und die Bereitschaft.
integrativ zu wirken.

Die Vergütung erfolgt nach KAT-NEK mit den üblichen Sozial
leistungen. 

Der/die Stelleninhaber(in) soll seinen Wohnsitz in Eckernförde 
nehmen. 

Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen sind bis zum 15. Juni 
1988 an die l. Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Frau Evelore 
Kunze, Brookhörn 13, 2330 Eckernförde, Tel.-Nr. 0 43 51/4 15 33, 
zu richten. 

Az.: 30 - St. Nicolai Eckernförde - E 1 

Der Kirchenkreis Pinneberg sucht eine 

Kirchenkreisbeauftragte für Frauenarbeit, 

die die Aufgabe übernimmt, Frauen in ihren Lebensbezügen das 
Evangelium von Jesus Christus in Wort und Dienst zu verkündigen. 

Gesucht wird eine Mitarbeiterin mit theologischen und pädago
gischen Qualifikationen und Praxiserfahrung in Frauenarbeit, die 
ihre Schwerpunkte in theologisch/biblischer Arbeit und Methoden 
der Gruppenarbeit setzt. Erwünscht wäre eine Zusatzausbildung in 
Erwachsenenbildung und einer Form der Beratung. 

Für die Kirchenkreis-Beauftragte sehen wir folgende Aufgaben
bereiche: 

1. Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Praxisberatung und Beglei
tung für haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen im
Kirchenkreis.

2. Seelsorgerliche Betreuung der Mitarbeiterinnen, Gruppen- und
Seminarteilnehmer/innen und hilfesuchender Frauen im Kir
chenkreis.

3. Durchführung wiederkehrender Projekte, z.B. Vorbereitung des
Weltgebetstages.

Es ist ein Arbeitskreis vorhanden, der die Frauenarbeit mitgestal
tet und mitträgt. 

Anfragen und Bewerbungen bitten wir zu richten an den Vorsit
zenden des Kirchenkreisvorstandes, Propst Dr. Siego Lehming, 
Bahnhofstr. 18/22, 2080 Pinneberg, Tel. 0 41 01/213140 (evtl.
0 4101/20 5440). 

Ablauf der Bewerbungsfrist: 3 Wochen nach Erscheinen dieser 
Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kirchenkreis Pinneberg - E 1 

* 

Der Kirchenkreis Rendsburg sucht zum baldmöglichen Termin 
ein(e) 

Kirchenkreisrevisor/in 

für die Bereiche der Kirchenkreise Rendsburg und Eckernförde. 

Aufgabenschwerpunkte: 

- Selbständige und eigenverantwortliche Prüfung der Haushalts-,
Kassen- und Rechnungsführung und der innerbetrieblichen Ord
nung bei den Einrichtungen der Kirchenkreise und Kirchen
gemeinden,

- Fertigen der schriftlichen Prüfungsberichte,

- Arbeitsbesprechungen bei den zu prüfenden kirchlichen Einrich-
tungen,

- Beratung der kirchlichen Körperschaften.

Erwartet wird ein(e) engagierte(r) Mitarbeiter/in mit Eigeninitia
tive und einer entsprechend qualifizierten Ausbildung. Die/der 
Bewerber/in soll über eine mehrjährige Erfahrung auf dem Gebiet 
des Finanz-, Haushalts-, Kassen und Rechnungswesens möglichst 
bei einer kirchlichen Einrichtung verfügen und das notwendige 
Einfühlungsvermögen für die besonderen kirchlichen Belange besit
zen. Schwerbehinderte werden bei ansonsten gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. 

Da die Tätigkeit eng mit dem Aufgabenbereich des Rechnungs
prüfungsamtes der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche verbunden ist, 
wird diese Dienststelle bei der vorgesehenen Einarbeitung mit
wirken. 

Wir bieten eine Vergütung nach KAT IVa und die im öffentlichen 
Dienst üblichen Sozialleistungen. 

Ausführliche Bewerbungen werden bis zum 15. Juli 1988 erbeten 
an den Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Rendsburg, An 
der Marienkirche 7-8, 2370 Rendsburg (Telefon O 43 31/59 03 70). 

Az.: 30 KK Rendsburg - D 11 
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Personalnachrichten 

Die Zweite Theologische Prüfung im Frühjahr 1988 haben 

bestanden: 

Manfred Adam, Jens-Uwe Albrecht, Peter Barz, Maike Borr
mann, Babette Burmeister, Peter Clausen, Kirsten Erichsen, 
Erich Faehling, Burghard Friedrich, Bettina Grun er t, Klaus
Dieter Guhl, Helgo Haak, Christa Hansen, Volker Höppn er, 
Bettina Kolwe, Christian K röger, Joachim Masch, W infried 
Meinin ghaus, Annette Müller, Hannelore Mün ster, Hans 
Martin Paulekun, Rainer Petrowski, Frauke Piepenburg, 
Martin Po mmerening, Christoph Rothe, Mi chael Schlage, 
Hartmut Schmidtpot t, Torste n Schweda und Christei Tetzlaff, 

O rdiniert 

Am 15. Mai 1988 der Pastor zA Dr. Carsten Berg; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Manfred Adam: 

am 8. Mai 1988 der Vik ar Jens-Uwe Albr echt; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Peter Barz; 

am 8. Mai 1988 die Vikarin Babette Burmeister: 

am 8. Mai 1988 der Vikar Peter Clauscn; 

am 8. Mai 1988 die Vikarin Kirsten Erichs e n : 

am 8. Mai 1988 der Vikar Erich Faehling; 

am 8. Mai 1988 die Vikarin Bettina Feddersen, geb. Klinge; 

am 15. Mai 1988 der Vikar Burkhard Friedrich: 

am 8. Mai 1988 d ie Vikarin Bettina Grunert· 

am 8. Mai 1988 der Vikar Klaus Guhl, geb. Wortelker; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Winfried Meininghaus; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Rainer Petrowski; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Martin Pommerening; 

am 8. Mai 1988 der Vikar Hartmut Schmidtpott; 

am 8. Mai 1988 die Vikarin Christei Tetzlaff: 

am 8. Mai 1988 der Vikar Jan Wingert; 

am 15. Mai 1988 die Vikarin Anke Flohr- Burm est er, geb. Flohr: 

am 15. Mai 1988 der Vikar Helga Matthias Haak; 

am 15. Mai 1988 der Vikar Volker H öppner: 

am 15. Mai 1988 die Vikarin Bettina Ko I we: 

am 15. Mai 1988 der Vikar Christian Kröger: 

am 15. Mai 1988 die Vikarin Annette Müller; 

am 15. Mai 1988 der Vikar Torsten Schweda; 

am 15. Mai 1988 der Vikar Jan-Peter Simonsen. 

Ernannt 

Mit Wirkung vom l. August 1988 die Pastorin z.A. Anna 
Hinnrichs, z.Z in Kollmar, bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur Nord
elbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 1. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Kollmar-Neuendorf mit dem Dienstsitz in 
Kollmar, Kirchenkreis Rantzau. 

Bestätigt 

Mit Wirkung vom 16. Mai 1988 die Wahl des Pastors Ernst Dieter 
Vogt, bisher in Hamburg-Dulsberg, zum Pas tor der 2. Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Heiligenstedten-Krummendiek mit 
dem Dienstsitz in Krummendiek, Kirchenkreis Münsterdorf; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Wahl des Pastors Claus 
C on r adi, z.Z. in Hamburg-Ohlsdorf, bei gleichzeitiger Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Ohlsdorf, Kirchenkreis Alt-Hamburg 
- Bezirk Nord -;

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Wahl des Pastors z.A. Dr. Horst 
Gorski, z.Z. in Hamburg-Wilhelmsburg, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens
zeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 2. rfarr
stelle der Kirchengemeinde Iserbrook, Kirchenkreis Blankenese; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Wahl des Pastors z.A. Michael 
K empkes, z.Z. in Hamburg-Kirchdorf, bei gleichzeitiger Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 1. Pfarr
stelle der Kreuz-Kirchengemeinde Hamburg-Kirchdorf. Kir
chenkreis Harburg. 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Wahl der Pastorin z.A. Ada 
Woldag, z.Z. in Hamb urg-Osdorf, bei gl e ichzeitiger Begrün
d ung eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 1. Pfarrstelle 
der Kirchengemeinde Osdorfer Born, Kirchenkreis Blankenese: 

mit Wirkung vom 2. Juli 1988 die Wahl des Pastors Jens-Uwe 
Flügel, z.Z. in Essen, zum Pastor der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Sülldorf, Kirchenkreis Blankenese; (Ände
rung der Bekanntmachung vom 15.4.1988) 

mit Wirkung vom 1. Juli 1988 die Wahl der Pastorin Dr. Irrngard 
Christiansen-Frettlöh, geb. Perplies, zur Pastorin der 
1. Pfarrstelle der Friedens-Kirchengemeinde Berne, Kirchen
kreis Stormarn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt -;

mit Wirkung vom 1. August 1988 die Wahl des Pastors Berthold 
Pritsche, bisher in Münsterdorf, zum Pastor der Pfarrstelle 
der Kirchengemeinden Hürup und Rü llschau mit Dienstsitz in 
Hürup, Kirchenkreis Angeln. 

Berufen 

Mit Wirkung vom 1. April 1988 auf die Dauer nm 2 Jahren der 
Pastor Ulrich Hentschel, z.Z. in Hamburg, in die 7. Pfarr
stelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für die Dienstlei
stung mit bessonderem Auftrag (Dienstleistung im Kirchen
kreis Altona) 

Eingeführt 

Am 29. April 1988 der Pastor Günter Harig als Pastor in die

Pfarrstelle des Kirchenkreises Lübeck St. Pctri. 

Verlängert 

Die Amtszeit des Pastors Paul-Gerhardt Buttler als Direktor des 
Nordelbischen Missionszentrums um 7 Jahre über den 30. Juni 
J 988 hinaus; 

die Beurlaubung der Pastorin Ulrike Wagn er für eine Tätigkeit als 
wissenschaftliche Angestellte an der Christian-Albrechts-Uni
versität zu Kiel um ein Jahr über den 30. September 1988 
hinaus. 
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B e a u ft r a g t  

i\1it Wirkung vom 1 .  l un i  1 988 der Pastor z . A  \lanfrcd •\ d a m  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth . Kirche mit der Verv..·altung der Pfarr
stelle der  Kirchengemeinde I n sel Pcllworrn,  Kirchenkreis 
Husum-Bredstedt :  

mi t  Wirkung vom 1 .  Jun i  1988 der  Pastor z .A. Jens-Uwe A l b r e c h t  
unter Begründung eines Dienstn·rhältnisscs auf Probe zur 
Nordelbisch en Ev. -Luth. 1-Jrche mit der Verv..·altung der 3 .  pfarr
stelle der Kirchengemeinde Marne. Kirchenkreis Süderdith
marschcn : 

mit Wirkung vom 1 .  Juni 1988 der Pastor z.A. Peter B a r z  unter 
Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbi 
schen Ev.-Luth Kirche mit der Verwaltung d er pfarrstcllc der 
Kirchcngemeinc.le Christuskirche Bordesholm. Kirchenkreis 
Neumünster ; 

mit Wirkung vom 1 Juni 1 988 d ie  Pastorin u\. Babettc B u r 
m e  i s t e r  unter i:legründung eines Dienstverhctltnisses auf Probe 
zur r\ordelb ischen Ev.-luth . Kirche mit der Verwaltung der 
2 .  Pfa rrstel l e  der Kirchengemeinde Flintbek. Kirchenkreis 
Neumünster: 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 der Pastor z.A. Peter C l a u s e n  unter 
BegrLindung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur Nordelbi
schen Ev. -Luth .  Kirche rrnt der \'erwaltung der 2 .  Pfarrstel l e  
der Kirchengemeinde Hohenlockstedt, Kirchenkrei s  Rantzau : 

mit Wirkung vom 1 .  funi 1 988 die Pastorin z .A Kirsten E r i c h s e n  
unter Begründung eines Dicn:,tverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev. -Luth. Kirche mit der Ven.valtung der 2. pfarr
stelle der Kirchengemeinde Albersdorf. Kirchen kreis Süder
d ithmarschen . 

mit Wirkung vom 1. Juni 1988 die Pastorin z.A. Bettina Fe d d e r s e n ,  
geb. Klinge, unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Norrlclbischcn Ev.-Luth . Kirche 111it der Vcrwaltunl,: 
der 1 .  Pfarrstelle der Kirchengemeinde St .  Johannes Schacht
Audorf. Kirchenkreis Rendsburg; 

lllit Wirkung vorn l .  Juni 198X der Pastor z .A. Burkhard Fr i e d r i c h  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Norde!bi schen Ev. -Luth. Kirche mit der Vcrnaltung der 1. pfarr
stel le der Kirchrngcmci11cit· St. Pctri-Geesthacht. Kirchenkreis 
Alt -Hamburg - Bezirk Bergedorf -: 

mit Wirkung vom 1. J uni 1 988 die Pastorin z .A. Bettina G ru n e r t  
unter Begründung eine, Dienstverhältn i sses auf Probe zur
Nordelbischen Ev. - Luth . Kirche zur Dienstleistung im Kir
chen k,eis Eutin :

rrnt Wirkung vom 1 j un i  1 '-l88 der Pastor z .A !( laus G u h 1 ,  geb. 
Wortelker, unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf 
Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche (eingeschränktes 
Dienstwrhältnis - 50 ° (, -) zur Dienstleistung im Kirchenkreis 
Flensburg; 

mit Wirkung vom 1. [uni 1 988 der Pastor z.A. Helgo Matthias 
H a a k  unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe 
zur Nordclbisehen Ev.-Luth . Kirche mit der Verwaltung der 
2. Pfarrstelle der Thomas-Kirchengemeinde Bramfeld-Hell
brook . Kirchenkre is Stormarn - Bezirk Bramfeld-Volksdorf -;

mit Wirkung vom l. Juni 1 988 der Pastor z.A. Volker H ö p p n e r  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur
Norde/bischen Ev.-Luth_ Kirche mit der Verwaltung der l .  Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Ei lbek-Versöhnungskirche, Kir
chenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Ost -;

m it Wirkung vom 1. Juni 1988 die Pastorin z .A. Bettina K o l we  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses a u f  Probe zur 
Nordelbischcn Ev.-Luth. Kin;he mit der VL'rwaltung der 3. pfarr
stel le der Kirchengemeinde Halstenbek. Kirchenkreis Pinne
berg; 

mit Wirkung vom l. Juni 1988 der Pastor z .A. Christian K rögc r  
unter Begründung eines Dienstverhä ltnisses auf Probe zur 
Kordelbischen Ev. ·Luth . Kirche zur Dienstl eistung im ldrch
lichen Auslandsdienst des Norckihischen 'vl issionszcntrums iu 
Neu Guinea: 

mit \Virkung \'orn 1 . Juni 1988 der Pastor z .A Winfried 
l\1 e i n  i n  g h a u s  unter Begründung eines Dienst\ erhältnisscs 
auf Probe zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwal
tung der 2 .  Pfarrstelle der Kirchengemeinde Tornesch, Kir
chenkreis Piunchcrg .  

mit Wirkung vorn 1 .  Juni 1988 d ie  Pastorin z .A. Annette M ü 1 1  e r  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev. ··Luth. Kirche m it der Verwaltung dt:r 1 .  Pfarr
stelle der Kirchengemeinde Langenfelde. Kirchenkreis Nien
dorf: 

mit \Virkung vom l. Juni l lJ88 der Pastor z .A. Rainer Pct r o w s k i  
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Kordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der Pfarr
stc l l t'  der Kirchengemeinde Eddclak. Kirchenkr eis Süderdith· 
marsehen ; 

mit Wirkung vom 1 .  Juni 1988 der Pastor z.A. l\1artin Pommer e 
n i n  g unter Begründung eines Dienstvcrhiiltnisses auf Probe 
zur Nordelbischen EY.-Luth . Kirche (eingeschränktes Dienst
verhältnis - 50 % -) mit d er Verwaltung der 4. Pfarrstelle der 
Kfrchcngrn,l'indc Segeberg. Kirchenkreis Segeberg (Regelun;c 
entsprechenc.l § 7 Abs. 1 des Teilbeschäftigungsgesetzes in der 
Fassung vom 19 . 1 . 1 985) ; 

mit Wrrkung vorn l .  Juni l GS8 der Piistor z .A. Hartmu r  S e h  m i cl  t 
p o t t unter Begründung eines Dienstvcrhältmsses auf Probe 
zur Nordelbischen E1·. -Luth . Kirche mit der Verwaltung der 
1 Pfarrstelle  der Kirchengemeinde Möl ln .  Kirchenkreis Her
zogtum Lauenburg; 

m it Wirkung vom l. Juni 1988 die Pastorin z.A. Ursula S i e g 
Po m m e r e n  i n g .  geb. S ieg, z.Z in  Hamburg-Langrn felde. im 
Rahmen ihrc·s Dienstvcrhältnis,cs auf Probe zur Nordelbischcn 
Ev.-Luth . Kirche  mit der Verwaltung der 4 .  Pfarrste l le der 
Kirchengemeinde Segeberg, Kirchenkreis Segeberg (Auftrags
ündcrung und Regelu r ig cntspn'Chend § 7 Abs. 1 des Tei l  
beschäftigungsgesetzes in der Fassung vom 19 .  l . 1985) ; 

mit Wirkung vom 1 .  Juni 1 988 der Pastor z .A. Jan-Peter S i m o n  s c  n 
unter Begründung eines Dienstverhältn 1,ses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarr
stelle der Kreuz-Kirchengemeinde Hamburg-Kirchdorf. Kir
chenkreis Harburg; 

mit Wirkung vom 1. Juni 1 988 die Pastorin z.A. Christei Te t z l a ff 
unter Begründung eines Dienstverhältnisses auf Probe zur 
Nordelbischen Ev. - Luth . Kirche (eingeschränktes Dienstver
hältnis - 50 % -) mit der  Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde Schenefeld, Kirchenkreis Rendsburg; 

mit Wirkung vom 1. J uni 1 988 der Pastor z .A. Jan W i n g e r t  unter 
Begründung eines Dienstverhältn isses auf Probe zur Nordelbi
schen Ev. -Luth . Kirche zur Dienstleistung im Kirchenkreis 
Neumünster. 
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